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Amtliches.
Bekanntmachung

über das Verfüttern von Kartoffeln.
Dom 15. April 1916.

Der Vundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge-
fehes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt¬
schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

, Bis zum 15. Mai 1916 dürfen Kartoffelbesitzer
u?5S}efan?nüt nicht mehr Kartoffeln verfüttern, als auf
ihren Viehbestand bis zu diesem Tage nach folgenden
Sätzen entfällt:

а) an Pferde höchstens 10 Pfund, an Zugkühe höch¬
stens 5 Pfund , an Zugochsen höchstens7 Pfund,
an Schweine höchstens2 Pfund Kartoffeln täglich,

б) oder statt dessen an Erzeugnissen der Kartoffel¬
trocknerei ein Viertel der vorstehenden Sätze.

, . *in3eInen  Tiergattungen dürfen nur insoweit
berücksichtigt werden, als an sie bisher schon Kartoffeln
oder Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei verfüttert wor¬
den sind.
... Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl dürfen nicht ver¬füttert werden.

8 2
Der Reichskanzler kann Bestimmungen treffen,

durch die für die Zeit nach dem 15. Mai 1916 das
Verfuttern von Kartoffeln oder Erzeugnissen der Kar¬
toffeltrocknereiu. der Kartoffelstärkefabrikation beschränktoder verboten wird.

8 3
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Behörden können die Berfütterung von Kar¬
toffeln weiter beschränken oder verbieten.

h 8 4
Wer Erzeugnisse der landwirtschaftlichen oder ge¬

werblichen Kartoffeltrocknerei herstellt oder durch andere
Herstellen läßt (Trockner), hat auch diejenigen Erzeug-
msse der Kartoffeltrocknereieinschließlich der vorhan-
.OÊen Vorräte an die Trockenkartoffel-Verwertunas-Ge-
sellschaftm. b. H. in Berlin zu liefern, die nach § 2
Ab. 1 der Bekanntmachung über die Regelung des
Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und
der Kartoffelstärkefabrikationvom 16. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 585) der Ablieferungspflicht bisher
nicht unterliegen oder infolge besonderer Bewilligung
der Trockenkartoffel-Berwertungs-Gesellschast im eignen
Alrrtschaftsbetriebe verwendet werden dürfen.

Ausgenommen von der Lieferungspflicht bleibennur
1. die Mengen, die der Trockner bis §um 15. Juli

1916 nach dem Maßstab des 8 1 verfüttern dürfte.

Der Reichskanzler kann Bestimmungen treffen,
durch die für die Zeit nach dem 15. Mai 1916
diese Ausnahme von der Lieferungspflicht beschränkt
oder aufgehoben wird,-

2. bei Selbstversorgern(8 6 Abs. 1 a der Bekannt¬
machung über den Verkehr mit Brotgetreide und
Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni
1915, Reichs-Gesetzbl. S . 363) ein Kilogramm für
den Kopf und Monat bis zum 15. August 1916;

3. Mengen, die im Eigentums des Reichs, eines Bun¬
desstaats oder Elsaß-Lothringens insbesondere einer
Heeresverwaltung oder der Marineverwaltung, ste

Bei Streitigkeiten darüber, welche Mengen zu lie
fern sind, entscheiden die von den Landeszentralbehör
den zu bestimmenden Behörden endgültig.

^ . § 5
®Ie  an die Trockenkartoffel-Derwertungs-Besell

schaft abzuliefernden Mengen dürfen nicht vergällt werden.
8 6

Die Beamten der Polizei und die von der Poli¬
zeibehörde beauftragten Sachverständigensind befugt,
in die Räume, in denen Vieh gehalten oder gefüttert
wird, sowie in Räume, in denen Kartoffeln gelagert
werden, jederzeit einzutreten und daselbst Besichtigungen
vorzunehmen.

Die Unternehmer von Betrieben, in denen Kartof¬
feln gelagert werden und Vieh gehalten wird, sowie
von ihnen bestellte Bertriebsleiter und Aufsichtspersonen
sind verpflichtet, den Beamten der Polizei und den
Sachverständigen auf Erfordern Auskunft über die zur
Berfütterung gelangenden Kartoffeln, insbesondere auch
über deren Menge und Herkunft zu erteilen.

8 7
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den Verboten der §8 1, 5 zuwiderhandelt

oder der Lieferungspflicht nach § 4 nicht nachkommt-
2 wer den nach 88 2, 3 erlassenen Bestimmungen

zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen 8 1 ist

der Mindestbetrag der Geldstrafe gleich dem zwanzig¬
fachen Werte der verbotswidrig verfütterten Mengen

8 8
Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark

oder mit Haft wird bestraft,
1. wer den Dorschristen des 8 6 zuwider den Eim

tritt in die Räume und die Besichtigung verweigert;
2. wer die in Gemäßheit des 8 6 von ihm geforderte

Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunfts
erteilung wissentlich unwahre Angaben macht.

§ 9
§ 2 der Bekanntmachung über die Regelung des

Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrocknereiund
der Kartoffelstärkefabrikation vom 16. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 585) wird aufgehoben.

8 10
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Be¬

stimmungen dieser Verordnung zulassen.8 11
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens:
Berlin, den 15. April 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
__ Delbrück.

Ausführungsbestiinmungen
Su der Verordnung über den Verkehr mit Verbrauchs¬
zucker vom 10. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. <5 . 261).

Vom 12. April 1916.
Auf Grund der Verordnung über den Verkehr mit

Verbrauchszucker vom 10. April 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 261) wird folgendes bestimmt:

^ § 1-
Der Regelung des Verbrauchs durch die Kom¬

munalverbände ist bis auf weiteres eine Zuckermenge
von 1 Kilogramm monatlich für den Kopf der Bevöl¬
kerung zu Grunde zu legen. Dabei find die Personen,
die von den Heeresverwaltungen und der Marinever¬
waltung mit Zucker versorgt werden, außer Betracht
zu lassen.

Auf die dem einzelnen Kommunalverbande hier¬
nach zustehende Gesamtmenge (Bedarfsanteil) werden
die am 25. April 1916 in seinem Bezirke vorhandenen
Vorräte angerechnet, soweit sie der Anzeigepflicht unter¬
liegen. Nicht angerechnet werden Vorräte der unter
die 88 2 und 4 dieser Ausführungsbestimmungen fal¬
lenden Betriebe. Die Reichszuckerstelle kann weitere
Ausnahmen zulassen.

~ § 2.
Die Bestimmung darüber, in welchem Umfang

und unter welchen Bedinguugen Zucker in gewerblichen
Betrieben, mit Ausnahme der Gasthäuser, Bäckereien
und Konditoreien, zur Herstellung von Nahrungs-,
Genuß- und Heilmitteln bezogen und verwendet werden
darf, bleibt Vorbehalten. Bis auf weiteres erteilt die
Reichszuckerstelle Bezugsscheine auf Grund einer vor¬
läufigen Prüfung der nach 8 10 Abs. 3 der Verord¬
nung über den Verkehr mit Verbrauchszucker gemachten
Angaben.

Den gewerblichen Betrieben stehen gleich landwirt¬
schaftliche Betriebe, in denen Nahrungs -, Genuß- und

Dornige Wege.
Roman von I . v. Düren. 32

Vor ihrer Seele stand die so viel geliebte Gestalt ihres
«Qter§. Seine Angen schienen vorwurfsvoll auf sie gerichtet,
»Is wollten sie sagen: „Hast Dn mein Erbe auch wirklich
M verwaltet? Dir Übergab ich diese jungen Geschöpfe. Dei-
nem Emflnß, Deiner Energie traute ich. Du hast Deinen
«au,neu, Deinem Ich gelebt und darüber die andern ver¬sessen.»

Ein tiefer Seufzer entflog ihrer gepreßten Brust. Ja . sie
'aeu, hatte Schuld. Sie war ihrer Aufgabe nicht gerecht ge-
luotbeii. Sie hatte nur mit sich selbst und ihrem Geschick ge¬
zapft. Und in ihrem Egoismus geglaubt zu genügen, in-
°em sie Vergessen in der Arbeit gesucht. Blind war ste unter

"̂ Ihrigen unihergegangen, schnell hatte ste die Waffen ge¬
deckt, ivenn ste Widerstand begegnete. Nun erntete sie die

«Nichte ihrer Pflichtlosigkeit.
, .^"dare, Fremde hatte sie umsorgt, gestützt und aufrecht
Mailen. Im eigenen Jm „>hatte ste übersehen, welche ver-
^kreude Pein an der Seele der jungen, schlechtgewachsenen
Manzen fraßen. Nun war es zu spät, um gut zu machen, —

Sie schlug die Hände vor das Gesicht; kalte Schauer
k«ersloge,l ihre,, ßeij>. Unten rang Maria mit dem Tode,

nicht stark genug war, eine Enttänschnng zu über-
wen. J „ weiter Ferne flatterte Magdalene von Ort zu Ort,

^^""kdem Genuß zu leben, und ließ Mann und Kind allein,
teil ff"h vom Vaterhause, um sich unbesonnen einem Manne^.-Irine zu werfen, den sie kaum kannte, der es verstan-
jn ' *9 r leichtgläubiges Herz zu betören. Welch eine Zukunft

d ihrer! Was nützte all ihr Können, ihre Erfolge, welch
«iert hatten ste noch? Ihre Eignen hatte sie vernach-

8b" icht einmal der schwachen Mutter war sie gewachsen.
» Stolz nur hatte sie genährt und sich mit eisigein©leid}*

ft,,, “m9e&en. Statt fortgesetzt zu kämpfen und nicht zu
&[, »"> bis ihr der Sieg geworden. Sie hatte nicht auf-
Imv» l. hE « vernichtet. Das Erbe des BaterS war oer-

>alles brach über ihr zusammen.
mau PhystkuS wimmerte leise in ihrem Sessel. Im Zim¬

mer war es finster geworden. Ernestine wandte sich um und
tastete sich langsam vorwärts. Ihre Gedanken tobten. Was
wollte sie eigentlich? Es mußte doch etwas geschehen. Nach
Edith sollte geforscht werden.

Sie durfte doch um keinen Preis sich selbst überlaffen blei¬
ben. Doch wohin sich wenden? Niemand war treu und ver¬
schwiegen. Keine Seele, der ste sich anvertrauen durfte. Durch
ihre geistige Ueberlegenheit den andern gegenüber hatte ste
sich in eine hochiniitige Einsamkeit eingesponnen. Hatte sie sich
doch immer stark genug gefühlt, um mit sich selbst fertig zu
werden. Nun suchte sie vergebens,:ach einer festen Hand, die
sich ihr helfend ausstreckte. Ein Gefühl der Verlassenheit, der
trostlosesten Einsainkeit überkam sie. Zum ersten Male er¬
schien ste sich klein, beschränkt, machtlos; und eine nie gekannte
Furcht überkam ste. Sie sank in sich zusammen.

Das stolz erhobene Haupt neigte sich tief, und wankend
schritt ste zur Tür. Sie wollte auf den Bahnhof — Erkundi-
gungen einziehen. Doch im nächsten Augenblick sagte sie sich,
daß es unnütz sei. Edith war gewiß von der nächsten Stadt
abgereist. Und durfte ste jetzt gehen? Sie schlang ein dunkles
Tuch um den Kopf, nahm Mantel und Schirm, denn der
Sturm peitschte den Regen, als plötzlich draußen die Haus¬
glocke scharf gezogen wurde. Der Schreck ließ ste für Augen¬
blicke erstarren. Sie stützte sich gegen den Tisch, um nicht zu-
sammenznsinken. Eine jähe Angst schnürte ihr die Kehle zu.
Jetzt kamen ivohl Bürgermeisters, um die Mutter zu holen,
auf die man vergebens gewartet. Vielleicht ahnten sie bereits,
oder wußten. Die Neugierde trieb sie wohl her. Nun war die
Schande offenkundig. Ernestine rang nach Fassung. Sie mußte
öffnen. Die Mutter half ihr doch ohnedies nicht. Die völlig
Fassungslose konnte ihr nicht beistehen. Maria durfte nichts
erfahren. Jede Gemütsanfregnng konnte für ste verhängnis¬
voll werden. Es hieß also, die Zähne zusammenbeißen und
äußerlich Gleichmut bewahren

Draußen ließ sich das Geräusch gedämpfter Stimmen ver¬
nehmen. Sie riß die Tür auf. Im Flur standen mehrere Män¬
ner, die eben eine Bahre niedersetzten.

„Was ist geschehen?" schrie Ernestine.
Der ihr zunächst Stehende, der Arbeiter Jost , zog verlegen

den Hut. Er hatte Respekt vor dem Fräulein Doktor, da ste
seine» Kinder» beim Keuchhusten so gut beigestanden hatte, i

„Mit Verlaub, Fräulein Doktor. — was Fräulein Edith
ist, der ist wohl'n Malheur passiert."

„Edith," schrie Ernestine auf irnd war im nächsten Mo-
ment ander Bahre. Sie riß das Tuch fort und schaute in
das blasse Gesicht der Schwester.

Einen Moment lang zuckte es froh in ihr auf. Sie ist da,
lort, sie ist bei Dir. Dann sah sie auf die nassen Kleider,

die bläulichen Schatten um die halbgeschlossenen Lider und
die langen blonden Flechten, die halbgelöst zur Erde hingen.

Einen Augenblick starrte ste wie abwesend aus die starr
Daliegende, daun stürzte sie auf die Schivester zu. kniete nie-
d.' r und löste mit geschickten Händen die Kleider, horchte und
klopfte an Herz und Schläfen, gab kurze Befehle und ,oar in
wenigen Minuten soweit, daß die Bewußtlose mit Hilfe der
Männer auf ihr Lager gebettet iverden konnte. Inzwischen er-
zahlte Jost, daß er das Fräulein am Ufer des Flüßchen ge-
funden hätte; ste wäre ivohl von der Stadt gekommen und
hatte in der Dunkelheit den Weg verfehlt.

Ernestine nickte nur zu allem. Sie drückte den Männern
stumm die Hand, die sich mit verlegenen, unverständlich ge¬
murmelten Worten entfernten. Inzwischen hatte die Kranken¬
schwester, die sonst immer bei Maria weilte, sich eifrig um
die Leblose bemüht, beide lautlos mit verzweifelten Anstren¬
gungen. während das Dienstmädchen zu Frau Phosikns bin-
auf ging und ihr das Geschehene mitteilte J

Eine halbe Stunde verlief in heißer Arbeit. Ernestine und
die Pflegerin mühten sich, daß ihnen der Schweiß auf die
Stirn trat und ihre Wangen glühten. Unzählige Male beugte
sich Ernestine über die entblöste Brust der Leblosen und
horchte bang, atemlos, ob nicht endlich ein leiser Herzschlag
einsetzen wolle. Beide wareli fast verzweifelt. Endlich schienen
ihre Bemühnngen mit Erfolg gekrönt.

„Sie lebt, sie lebt," jubelte Ernestine auf. Die Bewußt¬
lose hatte sich ein wenig bewegt. — Langsam, langsam kehrte
sie ms Dasein zurück.

Die Krankenschwester geleitete die ganz erschöpst schei¬
nende Mutter in ihr Schlafzimmer die Treppe hinauf Erne-
stnie blieb mit Edith allein. Das Mädchen lag noch immer
mit geschlossenen Augen und atmete kurz und stoßw-ise Die
Farbe kehrte zurück ' 225.20



Heilmittel zum Zwecke der Weiterveräußerung bereitet
werden. ^ ,

Für die Verwendung von Zucker zu anderen tech¬
nischen Zwecken gilt 8 2 der Verordnung über dre
Verwendung von Verbrauchszucker vom 3. Februar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 82).

§ 3.
Ueber den Bezug und die Verwendung von Zucker

haben die Zuckerverarbeiter(§ 2) Buch zu führen, ins¬
besondere darüber, in welchen Mengen, von wem und
wann sie Zucker bezogen, in welchen Mengen und zu
welchem Zwecke sie Zucker verarbeitet haben und wie¬
viel sie unverarbeitet besitzen.

8 4.
Imker haben ihren Bedarf an Zucker zur Brenen-

fütterung, soweit er nicht durch unversteuerten Zucker
gedeckt wird, der von der Landeszentralbehörde zu be¬
stimmenden Stelle anzuzeigen. Diese hat die Anmel¬
dung zu prüfen und der Reichszuckerstelleeinzureichen.
Die Reichszuckerstelle bestimmt, in welcher Höhe der
angemeldete Bedarf gedeckt werden soll, und stellt Be¬
zugsscheine aus.

Zucker, der auf Grund der §§ 2 und 4 bezogen
wird, darf nicht an andere abgegeben werden. Die
Reichszuckerstelle kann Ausnahmen zulassen.

8 6.
Wer Zucker im Handel abgibt, hat über Bezug

und Abgabe Buch zu führen. .
Dies gilt nicht, soweit Zucker unmittelbar an Der

biaucher nach den Vorschriften der Kommunalverbände
abgegeben wird. ^

Die im § 14 Abs. 1 der Verordnung über den
Verkehr mit Verbrauchszucker vorgeschriebene Bestands¬
aufnahme geschieht gemeindeweise durch die Ortsbehör
den nach dem als Anlage 1 beigefügten Muster (Orts
liste). Die Ortsbehörden haben die ausgefüllten Orts
listen dem Kommunalverbande bis zum 28. April 1916
einzufenden. Die Kommunalverbände haben bis zum
30. April 1916 eine Zusammenstellung der in ihrem
Bezirke vorhandenen Vorräte nach dem als Anlage 2
beigefügten Muster der Reichszuckerstelle einzureichen.

Die Herstellung der Ortslisten (Anlage 1) liegt
den Kommunalverbänden ob. Die Liste für die Zu¬
sammenstellung der Kommunalverbände(Anlage 2)
wird von der Reichszuckerstelle übersandt.

8 8.
Wer Zucker in einem unter § 2 fallenden Betriebe

verwenden will, hat zur Ermittlung seines Zuckeran¬
teils der Reichszuckerstelle bis zum 30. April 1916
Art und Umfang des Betriebs anzumelden und anzu¬
zeigen, welche Mengen und Arten von Fertigwaren er
in der Zeit vom 1. Oktober 1914 bis zum 30. Sep¬
tember 1915, vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1915
sowie vom 1. Januar bis zum 31. März 1916 her¬
gestellt hat, welche Mengen und Arten von Rohstoffen,
insbesondere welche Mengen Zucker er hierzu verwendet
hat, und welche Mengen von Fertigwaren, Rohstoffen
und Zucker er am 25. April 1916 in Gewahrsam hat.
Zucker, der am 25. April 1916 unterwegs ist, ist un¬
verzüglich nach dem Empfange vom Empfänger der
Reichszuckerstelle anzuzeigen.

Soweit Aufzeichnungen fehlen, sind Schatzungen
zulässig. t ^ .,

Die Anzeige hat auf einem von der Rerchszucker-
stelle zu bestimmenden Fragebogen zu erfolgen.

Für die Ausstellung der Bezugsscheine ist von den
Antragstellern eine Gebühr von 10 Pfennig für jeden
Doppelzentner Zucker zu entrichten. Die Reichszucker-
stelle kann die Ausstellung der Bezugsscheine von der
vorherigen Einsendung der Gebühr abhängig machen

Berlin, den 12. April 1916.
Der Reichskanzler.

Im Aufträge:
Freiherr vou Stein.

Ausführungsanwerf ung
für die Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie von
Erzeugnissen der Kartoffeltrockuerei und Kartoffelstärke-

# " sabrikation am 26. April 1916.
Auf Beschluß des Bundesrats vom 4. d. Mts

findet am 26. April 1916 im Deutschen Reiche eine
Erhebung der Borräte von Kartoffeln sowie von Er
Zeugnissen der Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärke-
fabrikatiop statt, zu deren Durchführung in Preußen
folgendes bestimmt wird:

1. Erzeugnisse der Kartoffeltrocknererund der
Kartoffelstärkefabrikation im Sinne der Dundesrats-
Verordnung sind:

Kartoffelschnitzel und -Krümel
Kartoffelflocken,
Kartoffelwalzmehl,
Kartoffelflockengries,
Kartoffelschnitzelmehl,
Kartoffelschnitzelschrot,
Kartoffelscheiben,
Kartoffelbrocken,
Kartoffelflockenkleie,
sonstige Erzeugnisse, die dadurch entstanden sind,

daß frischen Kartoffeln, allein oder m Mi¬
schungen mit anderen Stoffen, der größere
Teil ihres Wassergehalts entzogen ist,

Kartoffelstärke,
Kartoffelstärkemehl.

2. Anzeigepflichtig sind alle Haushaltungen, alle
landwirtschaftlichen, gewerblichen, und Handelsbetriebe
owie sonstige Unternehmungen, die mit dem Beginne

des 26. April 1916 Vorräte an Kartoffeln sowie Vor¬

räte der in Ziffer 1 bezeichneten Art in Gewahrsam
(z. B. Kellern, Mieten, Lagerräumen usw.) haben.

Die Vorräte sind auf dem worgeschriebenenAn¬
zeigevordruck anzugeben; die Anzeige ist dem Gemeinde-
vorstand(Gutsvorstand) oder den von ihm bestimmten
Meldestellen bis spätestens zum 29. April 1916 einzu¬
reichen. . . .

Vorräte, die zum Verbrauch im eigenen Haus
halt bestimmt siud, sind nur anzuzeigen, wenn sie an
Kartoffeln im ganzen 20 Pfund, an Erzeugnissen der
Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärkefabrikation im
ganzen5 Pfund übersteigen.

Die Anzeigen haben in der Gemeinde zu erfolgen,
in der sich die Vorräte am 26. April tatsächlich be-
finden, unter Umständen also in mehreren Gemeinden,
worauf seitens der Ortsbehörde besonders hmzuweffen
ist, um Doppelzählungen oder Auslassungen zu ver¬
meiden. _ . . . .

Vorräte in Gewahrsam von Gemeinden und son¬
stigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Verbänden
sind gleichfalls anzuzeigen.

3. Vorräte, die in fremden Speichern, Lagern,
Schiffsräumen und dergleichen liegen, sind Vorbehalt
lich der Vorschrift im Abs. 2 vom Derfügungsberech
tigten anzugeben, wenn.er die Vorräte unter eigenem
Verschlüsse hat. Ist letzteres nicht der Fall, so sind die
Vorräte von dem Verwalter der Lagerräume anzu

Vorräte, die sich mit dem Beginne des 26. April
1916 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger
unverzüglich nach dem Empfang anzuzeigen, wozu er
vom Gemeindevorstand einen besonderen Anzeigevor
druck einfordern muß.

4. Alle Vorräte sind nur in Zentnern und über
schießende Mengen in Pfunden anzugeben(also z. B.
5 Zentner 14 Pfund) ; jede andere Gewichtsangabe
ist verboten. ,

5. Nicht anzuzeigen sind Vorräte, die nn Eigen
tume des Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß-Lo¬
thringens, insbesonere einer Heeresverwaltung oder der
Marineverwaltung, stehen.

6. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeinde-
weise. Die Ausführung der Erhebung liegt den Ge¬
meindebehörden ob. In den Orten mit königlicher Po
lizeiverwaltung ist diese zur Mitwirkung verpflichtet.

7. Für die Erhebung sind folgende Vordrucke zu
verwenden.

I. Anzeige,.
II. Ortsliste und

III. Zusammenstellungfür den Kommunalverband.
Die den Ortslisten und Zusammenstellungen auf¬

gedruckte Anweisung ist genau zu beachten. Macht es
die zerstreute Lage oder die Seelenzahl einer Gemeinde
wünschenswert, Zählbezirke zu bilden, so kann die
Ortslifte unter entsprechender Aenderung des Vor
druckes auch als gählbezirksliste benutzt werden; eine
Ortsliste ist auch in diesem Falle auszustellen, sie braucht
dann aber nicht die Namen der Anzeigepflichtigen und
deren Vorräte im einzelnen zu enthalten, es genügt
vielmehr die Eintragung der Schlußsummen der Zähl
bezirkslisten.

8. Die Gemeindevorsteher(Gutsoorsteher) mit Aus
nähme der Magistrate (Oberbürgermeister, Bürger
meister) der Stadtkreise stellen aus den Anzeigen die
Ortsliste(Vordruck II) auf und senden sie bis zum 2.
Mai 1916 dem Landrat(Oberamtmann) ein. Die An
zeigen und die etwa aufgestellten gählbezirkslisten sind
sorgfältig aufzubewahren. .

9. Die Stadtkreise stellen ebenfalls eme Ortsliste
auf, übertragen deren Schlußsummen in einer Zeile in
die Zusammenstellung für den Kommunalverband(Vor
druck Hl) und senden sie bis zum 5 Mai 1916 un-
mittelbar an die Reichskartoffelstelle in Berlin W 9,
Belevuestraße6 a. Je eine Abschrift der Zusammen
stellung ist dem Regierungspräsidenten und Oberpräsi
denten einzureichen. , r,

Die Anzeigen, Ortslisten und die etwa ausgestellten
gählbezirkslisten sind sorgfältig aufzubewahren.

10. Die Landräte(Oberamtmänner) verteilen dte
ihnen zugehenden Vordrucke an die Gemeinden ihres
Kreises, sammeln die ihnen zugesandten Ortslisten
wieder ein und tragen die Schlußsummen der Ortslisten
in die Zusammenstellung für den Kommunalverband
(Vordruck III) gemeindeweise ein, wobei streng darauf
zu achten ist, daß die Ortslisten von sämtlichen Gemein-
den und Gutsbezirken ihres Kreises vorhanden sind.

Die aufgerechnete Zusammenstellung ist bis zum
o. Mai 1916 der Reichskartoffelstelle in Berlin W 9,
Bellevuestraße6 a zu übersenden. Je eine Abschrift
der Zusammenstellung ist dem Regierungspräsidenten
und Oberpräsidenten einzureichen. Die Ortslisten sind
sorgfältig auszubewahren. ^ ^ v T

11. Die Herstellung und Versendung der Vordrucke
erfolgt durch das Königliche Statistische Landesamt in
Berlin SW . 68, Lindenstraße 28, bei dem auch ein
etwaiger Mehrbedarf an Vordrucken anzumelden ist.

12. Es ist Sorge dafür zu tragen, daß die Be¬
völkerung rechtzeitig vor der Erhebung in sämtlichen
Gemeinden und Gutsbezirken durch öffentliche Be¬
kanntmachung in geeigneter Weise auf ihre Anzeige
Pflicht hingewiesen wird. . . . .t ,

13. Die zuständige Behörde oder die von ihr be
austragten Beamten sind befugt, zur Ermittlung nch
tiger Angaben Vorrats- und Betriebsräume oder sonstige
Aufbewahrungsorte, wo Borräte der genannten Art
zu vermuten sind, zu untersuchen und die Bücher des
zur Anzeige Verpflichteten einzusehen.

Als zuständige Behörde gilt der Landrat (Ober
amtmann), in den Stadtkreisen der Magistrat (Ober¬
bürgermeister, Bürgermeister).

14. Wer vorsätzlich die in Ziffer2 vorgeschriebene
Anzeige nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn-
tausend Mark bestraft: auch können im Urteil Vor¬
räte, die bei der Bestandsaufnahme verschwiegen worden
sind, für dem Staate verfallen erklärt werden.

Berlin, am 8. April 1916.
Der Minister des Innern,

von Loeliell.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.
Frhr. von Schorlemer.

Bekanntmachung.
Die am 1. 2- 16 erlassene Bekanntmachung Nr.

W. M. 562/1. 16, K. R . A. betreffend Preisbeschrän¬
kungen im Handel mit Web-, Wirk- und Strickwaren
ist durch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom
30. 3. 16, veröffentlicht im Reichsanzeiger 1916 Nr.
79, ersetzt worden.

Die Bekanntmachung Nr. W. M. 562/1. 16, K.
R. A. wird daher mit dem Inkrafttreten der Bundes-
ratsverordnung außer Kraft gesetzt.

Frankfurta. M., den 5. April 1916.
Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.
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Marienberg, den 19. April 1916.
Bekanntmachung.

Ich bringe hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß
in Gemäßheit des § 15 des Reglements der Kreisrind¬
viehversicherung des Oberwesterwaldkreises der Kreis¬
ausschuß beschlossen hat, für das Geschäftsjahr 1916,
also vom 1. April 1916 bis 31. März 1916, 20/0 von
den Versicherten als Beitrag zu erheben. Es kommen
für die beiden ersten Versicherungsperioden je 0,7 °/g
und für die letzte 0,6 % Zur Erhebung.

Die Herren Bürgermeister und Beauftragten der
Kreisrindviehversicherungwollen dafür Sorge tragen,
daß der Prämiensatz unter den Mitgliedern bekannt
wird.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Tgb. Nr. K. A. 3558.
Marienberg, den 19. April 1916..

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, auf die um
26. April stättfindende Erhebung der Vorräte von Kar¬
toffeln in ortsüblicher Weise aufmerksam zu machen.

Die von dem statistischen Landesamt aufgestellten
und Ihnen inzwischen zugesandten Ausführungsvor¬
schriften und Vordrucke bieten keine irgendwie zureichende
Gewähr für die richtige Erfassung der Vorräte. Die
vorhandenen Vorräte an Kartoffeln müsse» unter alle»
Umständen mit großer Zuverlässigkeit festgestellt werden.
Ich ordne deßhalb an, daß die Bestanderhebung von
den Herren Bürgermeistern unter Zuziehung von geeig¬
neten Vertrauenspersonen von Haus zu Haus vorzu¬
nehmen ist und daß, soweit irgend möglich, alle Kar¬
toffeln oder wenigstens einzelne Haufen als Stichprobe
zu wiegen sind. Bei größeren Mengen ist die Gewichts¬
schätzung erfahrungsgemäß ganz unsicher. Bei solchen
ist in jedem Fvllc die Feststellung des Rauminhaltes
der Lagerhaufen nach erfolgter Ebnung notwendig
Die Kommission wird zweckmäßig den Vordruck1 selbst
ausfüllen und vom Anzeigepflichtigen vollziehen lassen.
Bei der Ausfüllung der Angaben über den eignen
Bedarf sind die Verhältnisse des einzelnen Kartoffelbe-
sitzers durch die Kommission sorgfältig zu prüfen. Dabei
ist darauf zu achten, daß

1. als Saatgut nicht mehr als 8 Zentner je Morgen
Anbaufläche belassen werden dürfen,
zur Ernährung für die Zeit vom 26. April bis
31. Juli erhält der Kartoffelerzeuger für den Kops
und Tag i Vr Pfund,
für die zu versorgenden naturalberecht,gten Feld-
arbeiter einschl. der ausländischen Arbeiter und der
Kriegsgefangenen sind bis zu 3 Pfund je Kops
und Tag zu belassen,

4. für die tierische Ernährung sind für die Zeit bis
zum 15. Mai 1916 für Zugkühe höchstens5 Pfd,
für Zugochsen höchstens7 Pfund, für Schweine
höchstens2 Pfund je Tag und Stück zu berechnen,
vorausgesetzt, daß mit den einzelnen Tiergattung«
bisher schon Kartoffeln verfüttert worden sind.
Im Anschluß an die Bestandsaufnahme ist gleich

zeitig bei den Kartoffelbesitzern die Anbaufläche für 191»
zu ermitteln, hierüber eine Nachweisung aufzustelle«
und aufzurechnen. Diese Nachweisung ist mit der Orts¬
liste vorzulegen.

Mit Rücksicht auf alle diese sorgsam auSznführende»
Arbeiten erscheint es notwendig, in allen größeren Ge¬
meinden eine ausreichende Anzahl von Vertrauens¬
männern zu bestellen, damit innerhalb der gesetzte«
Frist die Aufrechnung bewältigt werden kann.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, mir das
Endergebnis der Erhebung in Zentner telefonisch odel
telegraphisch zu melden und gleichzeitig anzugebe«-
welche Ueberschüsse an Kartoffeln nach diesem Ergebnis
dem Kommunalverband noch zur Verfügung stehen.

Die Erhebung ist auf das Sorgfältigste auszusühre«
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
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Aartoffelversorgung.
Die am Mittwoch, den 26 April stattfindende all'

gemeine Erhebung der Vorräte an Kartoffeln und M
tosfelerzeugnissen gibt mir Anlaß, die Bevölkerung u«
die Behörden darauf hinzuweisen, daß diesmal »
wirklichen Vorräte unter allen Umständen und mit all«
Mitteln voll ersaßt werden müssen. Das gebieten unst"
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, Abschließung und die ausgleichende Ge-
»irtM ! jedem das ihm zukommende nur gewäh-
^ n wenn die Bestände genau ermittelt werden,
-n ^ landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebe,
Äro'bHaushaltungen der Verbraucher gilt das glei-
ir J j );e Bestandsaufnahme vom 24. Februar
crnt-a,ifadb unrichtige, und zwar weitaus zu geringe
traben geliefert. Di- beteiligten Behörden

einer Wiederkehr solcher strafbaren Verdun.
. vorzubeugen wissen. Sie sind befugt, Durch-
eiUmflen vorzunehmen und die Bücher der Anzerge-

einzusehen. Wenn davon im weitesten Um-'
'ft ^Gebrauch gemacht wird, so geschieht das im
>nste der Allgemeinheit und darf Niemandem zum

Apn,ISIS,
Der Oberprafident.

"" Marienberg, den 17. April 1916.
Mit Rücksicht auf die von dem Kommunalverband auszu-

yx - hren öett größeren Kartoffellieferungen kann eine Ge-
^miaung zur Ausführung von Speisekartoffeln aus

6 «. Kreise im Sinne meiner Bekanntmachung vom 21.
' er. Kreisblatt Nr 25, nicht mehr erteilt werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes._

aut

Aaffeebestandsausnahnie.
Aus verschiedenen Anzeichen entnimmt der Kriegs-

,,-ickust für Kaffee, Tee und deren ErsatzmittelG. m.
Berlin Bellevuestr. 14, daß manche Eigen-

Lmer bezw. Lagerhalter von Kaffee, die laut Derord-
ma des Reichskanzlers vom 6. April verpflichtet sind,

Kren Bestand von Rohkaffee von 10 kg cm dem Kriegs.
Lfoub anzumelden, diese Verfügung nicht richtig vev
landen zu haben. Cs wird deshalb darauf aufmerk-
am aemacht, daß es sich hier um eine gesetzliche Ver¬
jüng , deren Nichtbeachtung strenge Bestrafung nach
ck Zieht, handelt, und daß der Kriegsausschuß die chm
mInteresse der Allgemeinheit gestellten wichtigen Auf.
pben nur aus Grund einer vollständigen Bestandsauf
nadme erfüllen kann.

Eigentümer (als solcher gilt der letzte Käufer von
Rohkaffee) von mehr als 600 kg Rohstkaffee haben die
Anmeldung telegrafisch(Telegrammadresse„Kriegskaffee
Berlin") zu bewirken.

Zur schriftlichen Anmeldung verpflichtet sind alle,
die Rohkaffeemengenvon 10 kg und mehr im Ge¬
wahrsam haben. (Darunter ist verstanden der Lager¬
halter oder der Besitzer, auch Haushaltungen, die Kaffee
im eignen Lager haben.) Mengen von 10 bis 50 kg
hnd durch Postkarte, Mengen von über 50 kg durch
Mlossenen Brief anzumelden. .

Für Tee gelten die gleichen Bestimmungen, fedoch
mit dem Unterschiede, daß die schriftiche Anmeldung der
Lagerhalter von Tee bereits bei Mengen von 5 kg
auswärts und die telegrafische Anmeldung des Eigen¬
tümers bei Mengen von 250 kg auswärts zu erfolgen
hat.

Marienberg, den 18. April 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Reservk-Jnfantrrie-Negiment Nr. 79.
8. Kompagnie.

Stahl Alfred, Hof, leicht verwundet,
Groß II. Adolf, Neunkhausen, leicht verwundet.

Rcservt-Jufanterie-Negimeiit Nr. 46.
6. Kompagnie.

Schmidt Wilhelm, Langenbach, durch Unfall verletzt
Jnfantkrie-Rkgiment Nr. 81.

9. Kompagnie.
Gertz Karl, Höhn, leicht verwundet.

LandKrhr-Jnfauterie-Nkgimkrtt Nr. 81.
3. Kompagnie.

Düsse Josef, Hachenburg, leicht verwundet.
Koch Karl, Höchstenbach, leicht verwundet.

Jnfauterik-Regimeut Nr. 99.
2. Kompagnie.

Schürg Adolf, Höchstenbach, leicht verwundet.
3. Kompagnie.

Leukel Joses, Dreisbach, verwundet.
4. Kompagnie.

Rührig Ludwig, Mündersbach, gefallen.
8. Kompagnie.

Groß Gustav, Mörlen, leicht verwundet.
12. Kompagnie.

Müller IV . Adolf, Oberhattert, leicht verwundet.
Infanterie-Regiment Nr. 168.

6. Kompagnie.
Otto Karl, Höchstenbach, leicht verwundet.

Frld-Artillerie-Regiinent Nr. 25.
5. Batterie.

Gefreiter Emil Nöll, Marienberg, leicht verwundet.

einer solchen Erwartung, und deshalb wollen wir diese
Zeilen mit den Schlußworten an unsere Leser schließen:

Frohe , hoffnungsreiche Ostern!

Auserstehen!

3. Nr. 843.
Marienberg, den 14. April. 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Der Herr Landwirtschaftsminister teilt mit, daß

alles Erdenkliche geschieht, um die Stickstoff-Produktion
zu heben und daß eine sachgemäße Verteilung des
Stickstoffdüngers auf Verbände und Handel vorgesehen
ist. Da von interessierten Kreisen fortgesetzt Anträge
auf Zuweisung von Stickstoffdünger eingehen, denen zu
eutsprechen leider unmöglich ist, so wird Vorstehendes
im Aufträge des Herrn Ministers bekannt gemacht mit
dem Ersuchen ortsüblicher Veröffentlichung.

Der Königliche Landrat.

Zaghaft hält der Winter noch sein Reich umschlungen,
Hier und dort erzählt noch eine weiße Spur.
Von den Märchen, die die Stille Nacht gesungen. -
Insgeheim erneut die Erde ihren Schwur:
Das , was jäh verging im Herbstss-BIattverfärben,
Soll, vorübergehend nur, für Zeitlichkeiten„sterben -
Hört den Heroldsruf in lindem Windeswehen:

Auferstehen!
Unter braunen Schollen keimen still die Saaten,
Die der Sämann in die Ackerfurchen warf.
Tief ins Saatfeld grub er seinen Werdespaten,
Stahlgehärtet - wie Germanias Schwerter scharf,
Sonnenwarm schon liegt's auf allen Knospenmeeren,
Bald wird satter Blütenduft das All erschweren
Und ein jeder wird das große Wunder sehen:

Auferstehen!
Fern der Heimaterde, wo im großen Hassen
Sich das Völkerheer im Lebenskampf vereint,
Wo manch' frohes Hoffnungsleuchten mußt' verblassen
Und an schlichtem Heldengrab Erinn'rung weint,
Dort, wo Waffen grell in Flammengarben sprühen,
Ja auch dort wird hell ein neuer Frühling blühen,
Wird Erhörung einem weltverzagten Flehen:

Auserstehen!
Euch, die Ihr im Leben habt den Halt verloren,
Weil an Euerm Glück der Tod den Stahl gewetzt,
Grüßt der Pilgertrost an jenen Gittertoren,
Wo auch Eurer Wandrung wird ein Ziel gesetzt:
Dornenkränze wand die Erde nicht vergebens,
Denn aus ihnen strahlt die Krone dieses Lebens,
Wird der Heiland durch die Erntefelder gehen:

Auferftehen!
Wilhelm Ludwig.

)im Osterfest.

Marienberg, den 19. April 1916.
Bekanntmachung

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
daß der Kreisausschuß auf Grund der §8 15 und 20
des Reglements der Kreisschweineversicherung für das
Geschäftsjahr 1916 die Beiträge zur genannten Ver¬
sicherung pro Schwein aus monatlich 30 Pfg . und die
zu zahlenden Entschädigungennach dem Tarife des
Vorjahres festgesetzt hat.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, dies in orts¬
üblicher Weise bekannt zu machen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses_
Marienberg, den 17. April 1916.

Der frühere Landrat des hiesigen Kreises, Herr
Geh. Regierungsrat Düchting, z. Jt . Kaiserl. Kreisches
des Kreises Bendzin in Sosnowice, (Rufs-Polen) hat
am 1. Februar d. Is . ein unter seiner Leitung stehen
des Arbeitsamt in Sosnowice eingerichtet. Die Auf
gäbe dieses Amtes ist es, den in der Umgegend von
Sosnowice befindlichen Arbeitslosen Arbeitsgelegenheit
ZU beschaffen und gleichzeitig dem Arbeitermangei, Haupt-
sächlich in der Landwirtschaft in Deutschland möglichst
abzuhelfen. .

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die land¬
wirtschaftliche Bevölkerung hierauf hinzuweisen. Die
Bedingungen, unter denen das Arbeitsamt landwirt¬
schaftliche Arbeiter vermittelt, können auf dem Land¬
ratsamt hierselbst Zimmer Nr. 13 eingesehen werden

Der Königliche Landrat.

Aus den amtlichen Verlustlisten.
Jnfantcric-Regimeut Nr. 87.

D 8. Kompagnie.
Schäfer Ludwig, Langenbaum, leicht verwundet.

Das Osterfest ist da ! Uud wie in der Lehrê un¬
serer Kirche die Auferstehung des Hailands der Feier
dieses Tages den Stempel verinnerlichter Freude und
Gehobenheit aufdrückt, so geht ein gleicher Zug des
Auferstehens in weltlicher Hinsicht auch durch die dem
jungen Lenz entgegenatmende Natur. Das veryält-
nismäßig späte Datum, auf das in diesem Jahr das
Osterfest fällt, hat das äußere Bild dieses Feiertages
noch gehobener und lebhafter gestaltet, als dies bei
frühen Ostern der Fall zu sein pflegt. Schon ziert
alle unsere Bäume und Sträucher das erste Grün, lachen
Wiese und Flur in saftigen, jungen Farben, blüht am
Waldesrain ein bunter Kranz von Veilchen, Maßlreb-
chen Leberblümchen, und Anemonen Es ist, als
wollte auch die Natur den Tag, an dem unser Herr
und Heiland aus dunkler Gruft wieder zu Licht und
Leben emporstieg, mit einem Feiertagskleide junger
Freude und Lust verschönen. Zwar weht nach hter und
da der Frühlingswind etwas rauh und hart über die
Fluren hinweg, aber auch das paßt sich oern geistigen
Bilde österlicher Stimmung nur allzugut an. Gehört
doch zur Lehre von der Auferstehung, von der Erweckung
zu völlig verändertem, neuen Leben der rauhe Sturm
unzertrennlich hinzu, der erbarmungslos die letzten
welken Reste der Vergangenheit hinwegfegt, und, wie
hier Seele und Gemüt, so dort Fluren und Felder erst
aufwühlt, damit sie der neuen Saat empfänglicheren
Boden bieten! - - —

Mag das Osterfest, wenn auch nicht fröhlich und
leichtherzige Freude bringend, so doch als ein Fest stiller,
innerlich gefestigter Hoffnung und Zuversicht in unseren
Seelen seinen Einzug halten. Mag der stolze Sieges¬
weg, zu dem Glauben und Lenz sich am Ostertage rn
machtvollem Doppelzuge anschicken, uns auch in ym-
sicht auf die verschlungenen Schicksalswege, aus denen
unser Vaterland Hand in Hand mit seinen tapferen
Verbündeten in eherner Tatkraft den rechten Zukunsts-
weg zu entwirren sucht, ein glückverheißendes Zeichen
sein. Was wir bisher erreichten, berechtigt uns zu

Großes Hauptquartier, 19. April. (W. T. B. Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Oestlich der Maas nahmen unsere Truppen in
Vervollständigung des vorgestrigen Erfolges heute Nacht
den Steinbruch südlich des Gehöftes Haudromont. Ein
großer Teil seiner Besatzung fiel im erbitterten Ba¬
jonettkamps, über hundet Mann wurden gefangen ge-
nommen, mehrere Maschinengewehre erbeutet, Ein
französischer Gegenangriff gegen die neuen deutschen
Linien nordwestlich des Gehöftes Thiaumont scheiterte.

Kleinere feindliche Infanterie -Abteilungen, die sich
an verschiedenen Stellen der Front unseren Gräben
zu nähern versuchten, wurden durch Infanterie - find
Handgranatenseuer abgewiesen. Deutschs Patrouillen
drangen auf der Eombres-Höhe in die feindliche Stellung
vor und brachten einen Offizier, fechsundsiebzig Mann
gefangen ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Auf dem nördlichen Teile der Front lebhaftere

Artillerie- und Patrouillentätigkeit.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Große Wertsendungen versenkt.
Berlin, 19. April. Einer der in der vorigen

Woche im Mittelländischen Meer versenkten französischen
Dampfer soll nach verschiedenen Blättern eine sehr
große Wertsendung an Bord gehabt haben. Man
glaubt, daß es sich um eine Goldsendung aus den
Vereinigten Staaten handele.

Engliche Sorgen über die Folgen des
deutschen Tauchbootkrieges.

Amsterdam, 17. April. Seit einiger Zeit fangen
die Engländer mit derselben Besorgnis an, auf die See
zu blicken, wie sie bisher in die Luft sahen. Daily
Mail schreibt: Wir dürfen die Tätigkeit der deutschen
Unterseeboote nicht unterschätzen. Der Verlust, den die
Verbündeten und die neutrale Schiffart erlitten haben,
übersteigt zwei Millionen Tonnen und steigt stetig weiter.
Die Frachtraten sind ins Riesenhafte gestiegen und
auch die Dersicherungssätze erhöhen sich ständig. Die
Folge davon ist, daß die eingesührten Lebensbedürfnisse
ebenfalls teuerer werden. Das einzige Mittel, Abhilfe
zu schaffen, liegt in den Ausgaben der Politik und der
Marine. Von der Marine erwartet die Nation, daß
die Regierung allen Scharfsinn und alle Tatkraft an¬
wende, um den neuerlichen Entschließungen des deutschen
U-Bootkrieges kräftig entgegen zu treten und den Neu¬
tralen empfiehlt das Blatt, alle deutschen Schiffe in
ihren Häfen zu reagieren.

Deutschland und Amerika.
Washington, 19. April. Meldung des Reuterschen

Bureaus. Der deutsche Botschafter Gras Bernstorff
hatte heute vormittag mit dem Staatssekretär Langsing
eine Besprechung. Graf Bernstorff hatte selbst um die
Unterredung ersucht.

Paris, >9. April. Havas meldet aus Washington:
Wilson wird die Unterseebootfrage am nächsten Mitt¬
woch in den beiden Häusern des Kongresses zur Sprache
bringen.
Die Zukunft der Militär, schon Jugendpflege.

In der Frage der körperlichen Iugendausbildung
wird man, wie das „Jentralblatt für Vormundschafts,
wesen, Jugendgerichte und Fürsorgeerziehung" schreibt,
voraussichtlich zwei Kategorien von Jugendlichen unter¬
scheiden: die Vierzehn bis Siebzehnjährigen, die landes¬
gesetzlich erfaßt werden sollen, und die Ueber-Siebzehn-
jährigen, deren Ausbildung einem Reichsgesetz unterstellt
werden soll. Während die erste Kategorie eine Aus-
bildung mehr im Sinne eines gehobenen Turnunterrichtes
erfahren werde der von militärischen Beigaben frei sein
soll, werde die zweite Kategorie einer im engeren Sinne
militärischen Ausbildung unterworfen werden, die von
militärischen Fachleuten geleitet werde und sich als Vor¬
schule des Heeres darstelle. Das Zentralblatt beurteilt
diese Entscheidung günstig. Man werde bei dieser
Regelung von der befürchteten Veräußerlichung der
körperlichen Erziehung nach der Richtung der Soldaten¬
spielerei nicht sprechen können, denn bei Ler schulent-
lässenen Jugend der ersten Jahre soll ja überhaupt die
Erziehung zivilistischer Art sein; die körperliche Erziehung
aber der älteren schulentlassenen Jugend soll nicht mili¬
tärischen Laien, sondern eignen Militärs anvertraut
werden. Damit werde man in geschickter Weise die
Klippen der ganzen Angelegenheit vermeiden.

Ssmlmg ft te Rote Kreuz und den
MerwdWu Mnemereiu.

Sammclstelle Dekan Heyn.
Herr Schneider, Marienberg . ■ 1 Mk.
Herr August Metzler, Marienberg, weitere

Gabe . . 5 „
Bon einem Kriegsunterhaltüngsabend in Unnau

durch Herrn Lehrer Thomas . . . 19 „
Don der Kirchengemeinde Liebenscheid durch

Herrn Pfarrer Hause . 10 „
N. N., Fehl-Ritzhausen . 5 „
N. N., Püschen . . . . 5 »
Herr August Metzirr, weitere Gabe . . . 2 „

„Herzlichku Dank".
Jede Gabe nimmt gerne entgegen:

Dekan.



Bekanntmachuug.
Die Handelskammer Dillenburg hat für das laufende Jahr

Herrn Kommerzienrat Landfried, Dillenburg
als Vorsitzenden und

Herrn Hüttendirektor Richard Jung , Schelderhütte
als Stellvertreter gewählt.

Nirtzholz-Uerkauf.
Ne Kgl. Oderförftereien KroMch nitii Hachenburg
in Hachenburg verkaufen am Dienstag , den 2. Mai d. Is . ,
10 Uhr vormittags ab im Backchaus 'schen Saale in Hachen¬
burg (Wirtschaft Schütz) :

A. Oberförsterei Kroppach.
1. Schutzbezirk Nister : Eichenstämme A I .—III. Kl.,

7 Stck. = 8,57 fm, B I. - V. Kl., 28 Stck. == 15,65 fm ; Bucken-
stämme A III . und IV. Kl . B III . KI.. 16 Stck. = 16,59 fm;
Erlenftamme B V Kl., 4 Stck. = 2,09 fm ; Nadelholz¬
stämme III . und IV. Kl., 25 Stck. = 7,37 fm; Fichtenstanqen
I.—III. Kl., 56 Stck.

2.  Schutzbezirk Marienstatt : Eichenstämme B V. Kl.,
13 Stck. = 2,43 fm ; Nadelholzstümme I.- IV. KI., 57 Stck.
— 41,17 fm.

3 Schutzbezirk Lützelau : Eichenstämme B III. - V.
Kl , 138 Stck. 51,04 fm ; Nadelholzstämme I. - IV. Kl.,68 Stck. — 62,41 fm.

4. Schutzbezirk Alhausen : Eichenstämme B III. - V.
Kl., 9 Stck. = 4,58 fm.

B. Oberförsterei Hachenburg.
Schutzbezirk Dellerhof : Buchenstämme A I. und B I.,

9 Stck. == 14,87 fm ; Fichtenstämme II . Kl , 2 Stck. = 2,93
fm; Fichtennutzscheit (2 m lg.) li rm; Eichennutzscheit
(2 m lg.) 5 rm.

Auszüge können gegen Schreibgebühr vom Förster Unver¬
zagt in Hachenburg bezogen werden.

Kotzversteigerung.
Dienstag, den 25. April, vonnittags 10 Uhr
anfangend, werden in hiesigem Gemeindewald, in verschiedenen
Distrikten

119 Raummeter Buchen-Klafterholz
72 „ Eichen- „
6 „ Fichten-

1100 Duchen-Wellen
öffentlich meistbietend versteigert. Der Anfang wird im Distrikt
Schinde gemacht.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt-
machung ersucht.

Wahlrod , den 18. April 1916.
Der Bürgermeister: I . V. vohl !.

Nach der Anzeige des AmtsgerichtssekretärsWerkmeister
in Hachenburg ist die nach Nr. 942 der Grundliste am 9./14.
März 1908 für den Genannten als Mitglied der Sterbekasse für
Iustizbeamte im Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt a. M. über
den Sterbegeldbetragvon 500 Mk. ausgestellte Aufnahmeurkunde
abhanden gekommen.

Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und zugleich
die Aufnahmeurkunde für ungültig erklärt.

Frankfurt a. M ., den 18. April 1916.
Der Vorstand der Sterbekasse für Justizbeamte

im OberlandesgerichtsbczirkFrankfurta. M.
Schneider. Joerß.

Unsere gewaltige AimM
ermöglicht uns noch

zu  billigen Pretzen zu verkaufen.
3m großen Anzugssaal empfehlen:
Frühjahrs - Neuheiten

Hmen -NnM
10.50 13 15 18 21 23 26 30 33 Alk.
Feilste Imt °°" M,e " Ln 39 bi- 45 » ,

K ommunikanten-onfirmanden- JlnlUQK
in schwarz, blau und farbig melierten Mode-Stoffen

11 13 15 17 18 21 24 27 m.
— Jedes Kind erhält ein Geschenk! — -

Knaben-Anzüge3.50 4.50 5.50 6.75 8 bi3 15
Daincn-Hnte

fein garniert
1.95 2 .95 3 .95 4 .95 bi- 6 .50 m,

Kinder-HStel.251.75b 4.50m
hochfein, nur 5 Mk.

Fertige Damen-Kluse«
schwarz und weiß,

Stück 4 und 6 Mk.

Mk

Filz- und Strohhüte
für Herren

und Knaben
Stck 28 , 35 , 50 , 80 Pf . bis 6 .50 Mk.

Mützen
: in großer Auswahl.

vauerwafche
neu ausgenommen.

Mehrere hundert fpv Bosen -W»
für Herren und Knaben, in allen Stoffen, noch sehr preiswert.

Wauwaus
p . Fröhlich, Hachenburg.

kllMIIIIIDISCIHiaiBIHIlllUBUm,,, ! ,,,,,,,
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Preiswerte

Konfirmanden-Anzüge
Herren - und Knaben - Anzüge

empfiehlt

H. Zuckmeier , Hachenburg.

*

&
X-*
X-&
k
*
X

jcyyyyxyyyyyyyyyyyyxyyya;

In großer Auswahl

Pr eiswertes Angeb ot!
Bettstelle mit Spiralboden. 9,50 Mk.
Matratze dazu passend, rot und grau . . 14, - Mk.
Deckbett rot mit Ia Füllung . 11,90 Mk.
wissen rot mit Ia Füllung . 4,55 Mk.

Mk. 39,45.
Jeder Teil ist einzeln erhältlich.
Bitte Schaufenster beachten.

- Alle Betten und Bettwaren —
noch zu billigen Preisen.

Kleiderschränke .von 20, - Mk. an.
Verticow. zu 45, 40, 38 Mk.
Küchenschränke mit Glasaufsatz 45, 42, 38 Mk.

empfehle ö
Berthold Seewald, Hachenburg.

Zmges MW
was flott stenographierenuni
Maschinenschreiben kann, wir!
zum Eintritt am 1. Mai d. Zs

gesucht.
Kgl. Landraisami Märien»

j Scbuiwaren
aller Art

1 kaufen Sie gut und billig bei r
I Äugust Schwarz !
| Marienberg j0WV « J

Herren-, Ärschen- tnti Knnben ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■sä:Ö

in moderner guter Verarbeitung.

Hüte, Mützen, Südwester,
in allen Preislagen.

Kaufbaus Louis Triedemann,\
iwg Hachenburg.

Hausfrauen!
Falls Sie in Ihrem Aussteuer-

I schrank grobes Leinen liegen
haben, finden Sie gute Gelegen¬
heit, dasselbe jetzt für bares Geld
umzusetzen. Bitte um Zusendung
schmaler Streifen der ganzen
Breite mit Angabe der Meter¬
zahl nebst äußersten Preisen ge¬
gen sofortige Kasse.

Angebote unter Nr. 100 an
die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Weizenmehl,
Futter für Pferde , Kühe,
Schweine und Hühner

sowie in
künstlichem Dünger
wieder etwas am Lager.

CnrI Mjjllrr Ahne,
Aroppach,

Bahnhof Ingelbach,
Fernsprecher Nr. 8, Amt Alten¬

kirchen(Westerwald).

Eine Wohnung
bestehend aus 4 Zimmern und

Küche zu vermieten.
Heinrich Kramer, Großseifen.

MsMge
von 18 Jahren an aufwärts zur
Selbstwerbung bis Ende dieses
Jahres zu kaufen gesucht.
Angebote mit genauer Angabe
der Lage, sowie des Alters und
äußersten Preises pro ha er¬
beten. Alle anderen Angebote
bleiben unberücksichtigt.

Ernst Schenk;
Lall/Eifel.

Stempel
liefert billigst innerhalb 3 Tage"
Carl Sungsrotli, Hachenbm-

i
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